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Stadtverwaltung Zwickau ∙ Postfach 20 09 33 ∙ 08009 Zwickau 

 
 
 
 

 
 

 
Herrn Stadtrat 

Tristan Drechsel 
 

Dezernat Bauen 
Bürgermeisterin 

 
Es schreibt Ihnen: Silvia Queck-Hänel 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 833900 

Telefax: 0375 833939 

E-Mail*: bauen@zwickau.de 

 

Ihre Nachricht vom:  

Ihr Zeichen:  

Geschäftszeichen: AF/042/2024-2 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Zwickau, 08.10.2024 

 

 

Seit der Wiedereröffnung des rekonstruierten Parks gab es erste Fälle von Schmierereien 

an den Bänken. Siehe Anhang. 

 

Welche Kosten entstehen durch die Beseitigung der aktuellen Schmierereien? 

Wann werden diese entfernt? 

Welche Philosophie zur Vandalismusprävention für den Park gibt es? 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, 

 

Ihre Anfrage für die Sitzung des Stadtrates am 26.09.2024 möchte ich nachfolgend 

beantworten 

 

Im rekonstruierten Park Neue Welt gibt es leider wie in den anderen städtischen Park- und 

Grünanlagen regelmäßig Schmierereien an den Ausstattungen, wie auch an der 

allgemeinen Stadtmöblierung im Zwickauer Stadtgebiet. 

 

Wird hier Verfassungsfeindlichkeit festgestellt, erfolgt eine sofortige Beseitigung – auch zu 

Lasten anderer notwendiger Arbeiten. 

 

Die von Ihnen dokumentierten Verunstaltungen an den Sitzbänken werden zeitnah in 

Verbindung mit notwendigen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten entfernt. Eine konkrete 

Kostenfeststellung liegt gegenwärtig noch nicht vor. 

 

Im Planungsprozess für Grünanlagen und deren Ausstattungen kommt dem Kriterium 

Vandalismusprävention eine große Bedeutung zu. Dazu zählen die Auswahl der 

Ausstattungsmodelle selbst, die Materialbeschaffenheit, die Möglichkeit der Befestigung 

oder auch die Vorhaltung und Austauschbarkeit von Ersatzteilen sowie Möglichkeiten der 

Beleuchtung, Minimierung von dunklen Ecken, usw. 

  

Gesetzliche Vorgaben zu illegalem Graffiti und Vandalismus definieren die 

Rahmenbedingungen als auch mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Durch den 

gemeindelichen Vollzugsdienst werden im gesamten Stadtgebiet im Rahmen der 

Dienstzeiten Kontrollen durchgeführt. 



  

Leider können auf Grund der vorhandenen Kapazitäten Kontrollen oder Verfolgungen nur 

bedingt und nicht rund um die Uhr gewährleistet werden. 

 

Der Park Neue Welt zieht durch seine hohe Attraktivität immer mehr Besucher an und 

unterliegt damit zumindest tagsüber einer besseren sozialen Kontrolle. Letztendlich sind 

auch die Nutzer und Gäste um Unterstützung durch eigenes sorgsames und 

ordnungsgemäßes Verhalten gebeten, um zukünftig solche negativen Vorfälle zu 

vermeiden bzw. zu minimieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Silvia Queck-Hänel 
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